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Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns betreffend die Ausübung
der beruflichen Textilreinigungstätigkeit an das Handelsregister
Landesgesetz Nr. 1 vom 25.02.2008 (Art. 41/bis)
Art. 49, Absatz 4 bis Gesetz 122/2010

Das Datum des Tätigkeitsbeginnes muss mit dem Datum der Übermittlung des Antrages an das Handelsregister übereinstimmen

[bookmark: Text1]Der/die Unterfertigte        	
[bookmark: Text94][bookmark: Text92][bookmark: Text93]geboren in         	 	Prov.            am         	
[bookmark: Text95]rechtl. Vertreter/Inhaber der Firma         	
[bookmark: Text96][bookmark: Text97][bookmark: Text98]mit Sitz in         		 Prov.           Straße/Nr.         	
meldet
im Sinne des Art. 19 des Gesetzes 241/1990 den Beginn der Tätigkeit als Textilreiniger
und erklärt
nach Kenntnisnahme der Bestimmungen über die Ersatzerklärungen (Artikel 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000) und der vom Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von Falscherklärungen vorgesehenen strafrechtlichen Folgen,
dass die technische Leitung des Unternehmens:
[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|	er/sie selbst
	oder
[bookmark: Kontrollkästchen4][bookmark: Text99]|_|	Herr/Frau        	
[bookmark: Text100][bookmark: Text101][bookmark: Text102]	geboren in         		   Prov.            am         	
[bookmark: Text103][bookmark: Text104]	wohnhaft in         		   Straße/Nr.         	
	[bookmark: _Hlk16600223]Steuernummer
	[bookmark: Text61] 
	[bookmark: Text62] 
	[bookmark: Text63] 
	[bookmark: Text64] 
	[bookmark: Text65] 
	[bookmark: Text77] 
	[bookmark: Text67] 
	[bookmark: Text68] 
	[bookmark: Text69] 
	[bookmark: Text70] 
	[bookmark: Text71] 
	[bookmark: Text72] 
	[bookmark: Text73] 
	[bookmark: Text74] 
	[bookmark: Text75] 
	[bookmark: Text76] 


in der Eigenschaft als:
	|_|	Inhaber des Unternehmens
	|_|	Gesellschafter der Offenen 	Handelsgesellschaft
	|_|	Komplementär der Einfachen Kommanditgesellschaft

	|_|	Verwalter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Konsortium oder Genossenschaft

	|_|	Bediensteter des Unternehmens


	innehat, der/die über eine der folgenden Voraussetzungen verfügt:

	[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|	Teilnahme an Kursen zur fachlichen Befähigung, die insgesamt mindestens 250 Stunden in einem Zeitraum von einem Jahr umfassen, 

	[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|	Befähigungsnachweis im einschlägigen Fachgebiet, der gemäß den geltenden Rechtsvorschriften im Bereich Berufsbildung erworben wurde und durch eine mindestens einjährige, bei einem fachspezifischen Unternehmen abgeleistete Eingliederungszeit* ergänzt wird, die in den ersten drei Jahren nach Erwerb des Befähigungsnachweises abzuleisten ist,

	[bookmark: Kontrollkästchen7]|_|	Reifezeugnis einer Fach- oder Berufsschule oder Hochschul- oder Universitätsdiplom in einschlägigen Fachgebieten,

	[bookmark: Kontrollkästchen8]|_|	bei einem einschlägigen Unternehmen abgeleistete Eingliederungszeit* von mindestens:

	[bookmark: Kontrollkästchen9]|_|	einem Jahr, wenn zuvor eine Lehre absolviert wurde, deren Dauer jener entspricht, die in den Kollektivverträgen festgelegt ist;

	[bookmark: Kontrollkästchen10]|_|	zwei Jahren als Unternehmensinhaber, mitarbeitender Gesellschafter oder mitarbeitendes Familienmitglied;

	[bookmark: Kontrollkästchen11]|_|		drei Jahren, auch mit Unterbrechungen, jedoch in einem Zeitraum von maximal fünf Jahren, wenn es sich um eine Arbeitstätigkeit im Angestelltenverhältnis handelt;

	|_|	Besitz einer der Voraussetzungen gemäß Artikel 6-bis des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, in geltender Fassung, und gemäß den entsprechenden Durchführungsbestimmungen.

	*	In der Eingliederungszeit ist eine kontinuierliche qualifizierte Facharbeit in fachspezifischen befähigten Unternehmen zu leisten.

	|_| 	Berufserfahrung in Vollzeit beim Unternehmen:
[bookmark: Text132]     	
[bookmark: Text133]mit Sitz in        	
[bookmark: Text134]in der Einstufung als:        	
[bookmark: Text135][bookmark: Text136]vom:         	    bis         	

	[bookmark: Text162]     	
[bookmark: Text163]mit Sitz in        	
[bookmark: Text164]in der Einstufung als:        	
[bookmark: Text166][bookmark: Text165]vom:         	    bis         	

	[bookmark: Text167]     	
[bookmark: Text168]mit Sitz in        	
[bookmark: Text170]in der Einstufung als:        	
[bookmark: Text169][bookmark: Text171]vom:         	    bis         	

	





Sonderfälle:

		[bookmark: Kontrollkästchen14]|_|	Die in einem ausländischen Staat (EU und nicht-EU) erlangten Diplome und akademischen Titel haben in Italien keinen rechtlichen Wert. Um als fachliche Voraussetzung für die gegenständliche Tätigkeit geltend gemacht werden zu können und um in Italien rechtlichen Wert zu erlangen, müssen diese Diplome und akademischen Titel als gleichwertig erklärt werden. Unter Gleichwertigkeit versteht man das Verfahren, bei dem ein im Ausland erworbenes Diplom oder erworbener akademischer Titel als gleichwertig mit einem bestimmten in Italien erreichbaren Abschluss erklärt wird. (bitte Ablichtung beilegen): 

	Anerkennungsdekret Nr. (bitte Ablichtung beilegen):      	
[bookmark: Text138]	ausgestellt von:       	         mit Datum:       		


	|_|	Im Ausland geleistete fachliche Arbeit kann nicht direkt als fachliche Qualifikation für den Beginn der gegenständlichen Tätigkeit geltend gemacht werden, sondern muss vorab anerkannt werden:

	Anerkennungsdekret Nr. (bitte Ablichtung beilegen):      	
	ausgestellt von:       	         mit Datum:       			



	[bookmark: Text54]Ort und Datum: 	     	         Unterschrift:    			 






	Erklärung des technischen Verantwortlichen

	

	[bookmark: Text56]Der/die Unterfertigte      		 nach Einsichtnahme in den vorher angeführten Erklärungen und nach Kenntnisnahme der Bestimmungen über die Ersatzerklärungen (Artikel 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000) und der vom Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von Falscherklärungen vorgesehenen strafrechtlichen Folgen, erklärt:

	· die seine Person betreffenden Angaben zu bestätigen;

	· die Einstufung als technischer Verantwortlicher anzunehmen und diese nur für ein einziges Unternehmen auszuüben;

	Die Anwesenheit der technisch verantwortlichen Person ist unerlässlich.

	
Ort und Datum: 	     	         Unterschrift:    			 




[bookmark: _Hlk210224057]Hinweis über die Verarbeitung personenbezogener Daten
Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist die Handelskammer Bozen, Südtiroler Straße 60, I-39100 Bozen, die Sie per E-Mail segreteriagenerale@handelskammer.bz.it kontaktieren können. Der Datenschutzbeauftragte (DPO) kann unter der E-Mail-Adresse dpo@handelskammer.bz.it kontaktiert werden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DPO) sind im Einführungsbereich der Sektion „Privacy“ auf der offiziellen Website der Handelskammer Bozen veröffentlicht. Die Datenschutzerklärung ist auf der Internetseite der Handelskammer Bozen in der Sektion „Datenschutz“ veröffentlicht. 
Die personenbezogenen Daten werden für die Erbringung der Leistungen im Rahmen der Führung des Handelsregisters gemäß DPR 581/95 verarbeitet. Die betroffene Person kann die gemäß Artikel 15 bis 22 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte geltend machen, indem sie den Verantwortlichen der Datenverarbeitung kontaktiert. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die ausführliche Datenschutzerklärung, welche über diesen Link https://www.handelskammer.bz.it/de/privacy-dienste verfügbar ist
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